
Stand: 02.11.2023

Erträge Aufwendungen

€ €

1
Produkt 050210, Nr. 01

Grundsicherung für Arbeitssuchende
268 56.260

Die Prognose der Wohngeldersparnis berechnet sich auf Grundlage der landesweiten IST-

Ausgaben für die KdU des Vorjahres. Für die Prognose der Wohngeldersparnis liegen 

nunmehr weitere Daten aus dem Jahr 2023 vor. Hierdurch ergibt sich ein Mehrertrag i.H.v. rd. 

56 T€.

HHJahr 2024: + 56 T€ (Neuer Ansatz: 4.676.455 €)

2
Produkt 050210, Nr. 03

Grundsicherung für Arbeitssuchende
268 39.000

Im Bereich der Rückzahlung gewährter Leistungen als Darlehen kommt es zu einem

Mehrertrag i.H.v. rd. 39 T € gegenüber der ursprünglichen Planung. Die Prognose wurde an

die aktuelle Entwicklung angepasst. 26 T€ davon fließen in die Berechnung des

Erstattungsbetrags für Transferaufwendungen und Darlehen (Bund) ein (vgl. Pos. 06). Der

Mehrertrag ist insoweit ergebnisneutral (vgl. Pos. 15).

HHJahr 2024: + 39 T€ (Neuer Ansatz: 1.766.000 €)

3
Produkt 050210, Nr. 06

Grundsicherung für Arbeitssuchende
268, 269 143.000

Mit Schreiben vom 28.09.2023 teilte das BMAS die vorläufige Mittelzuteilung der Budgets für

Verwaltungskosten (VWK) und Eingliederungstitel (EGT) mit. Während die Erträge für die

VWK aufgrund eines reduzierten Umschichtungsbetrages in der bisher geplanten Höhe

(17.406 T€) verbleiben, stehen beim EGT nach Abzug der Umschichtung und der Anteile für

den Werkcampus 6.941 T€ zur Verfügung. Es entsteht ein Mehrertrag von 24 T€. Dieser

Mehrertrag ist ergebnisneutral (vgl. Pos. 15).

Im Finanzstatusbericht zum 15.10.2023 reduzierte sich die Prognose des Jahres 2023 für

Bildung und Teilhabe. Da die Erstattung dieser Ausgaben erst im Folgejahr erfolgt, wirkt sich

die Reduzierung auf den Erstattungsbetrag für KdU und Bildung und Teilhabe im Jahr 2024

aus. Es entsteht ein Minderertrag i.H.v. 56 T €.

Für die Erstattungen der Transferaufwendungen sowie Darlehen durch den Bund entsteht ein

Mehrertrag i.H.v. 175 T €. Die Prognose wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst.

HH-Jahr 2024:  + 143 T€ (Neuer Ansatz: 119.471.952 €)

HH-Jahr 2025: + 151 T€ (Neuer Ansatz: 126.811.592 €)

4
Produkt 050210, Nr. 07

Grundsicherung für Arbeitssuchende
268, 269f 481.000

Die Erstattungen überzahlter Leistungen und der Sozialleistungsträger werden anhand der Ist-

Werte der vergangenen zwölf Monate prognostiziert. Aufgrund aktueller Daten ergibt sich ein

Mehrertrag i.H.v. 481 T€. 242 T€ davon fließen in die Berechnung des Erstattungsbetrags für

Transferaufwendungen und Darlehen (Bund) ein (vgl. Pos. 06). 

HH-Jahr 2024: + 481 T€ (Neuer Ansatz: 7.625.587 €)
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5
Produkt 050210, Nr. 15

Grundsicherung für Arbeitssuchende
268, 270f 0 607.929

Die Aufwendungen für Bildung und Teilhabe werden anhand der Ist-Werte des aktuellen

Haushaltsjahres im Verhältnis zu der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften prognostiziert.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung ergibt sich für die Aufwendungen für Bildung und

Teilhabe ein Minderaufwand i.H.v. 56 T€. Gleichzeitig teilte der Landkreistag NRW mit

Rundschreiben vom 15.09.2023 mit, dass das Bundeskabinett den Entwurf für eine

Fortschreibung der Werte für den persönlichen Schulbedarf beschlossen hat. Diese erhöhen

sich im Jahr 2024 im ersten Schulhalbjahr von 116 € auf 130 € und für das zweite

Schulhalbjahr von 58 € auf 65 €. Daraus ergibt sich eine Steigerung von rd. 12,1 %. Dies

entspricht einem Mehraufwand von 132 T€. Darüber hinaus wird die Lernförderung im

Bereich Bildung und Teilhabe immer mehr in Anspruch genommen. Auf Grundlage aktueller

IST-Zahlen wird ein Mehraufwand für 2024 i.H.v. 75 T€ prognostiziert. Insgesamt entsteht für

Bildung und Teilhabe ein Mehraufwand i.H.v. 151 T €.

Außerdem entsteht ein Mehraufwand i.H.v. 24 T€ aufgrund des erhöhten EGT. Der

Mehraufwand ist ergebnisneutral (vgl. Pos. 6).

Die Transferaufwendungen sowie die Aufwendungen für einmalige Leistungen und Darlehen

(Bund und kommunaler Anteil) wurden an die aktuelle Ist-Entwicklung angepasst. Bei den

Transferaufwendungen für Bürgergeld und Sozialversicherungsbeiträge ergibt sich ein

Mehraufwand i.H.v. 436 T€. Gleichzeitig ist für die Gewährung von Darlehen ein

Mehraufwand i.H.v. 39 T€ zu verzeichnen. 7 T€ davon umfassen die durch den Bund zu

tragenden Darlehen. Dieser Mehraufwand ist ergebnisneutral (vgl. Pos. 03, 06 und 07). Für

die einmaligen (kommunale) Leistungen entsteht ein Minderaufwand i.H.v. 42 T€. 

HHJahr 2024: + 608 T € (Neuer Ansatz: 140.693.129 €)

719.260 607.929Summe der Veränderungen
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